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WARNSTREIK-FAQ
Was ist ein Warnstreik? 

Warnstreiks sind zeitlich befristete, kurze Arbeitsnie-
derlegungen. Sie sind außerhalb der Friedenspflicht 
zulässig, also nachdem die Laufzeit der Tarifverträge 
geendet ist. Sie zeigen dem Arbeitgeber, dass die Be-
schäftigten hinter den Tarifforderungen stehen und – 
wenn es darauf ankommt – auch bereit sind, dafür zu 
streiken. Zu Warnstreiks darf nur die Gewerkschaft 
aufrufen. 

Dürfen Nichtmitglieder streiken? 

Das Streikrecht ist ein Grundrecht, das im Grundge-
setzt steht. Es gilt ganz egal, ob man Gewerkschafts-
mitglied ist oder nicht. Trotzdem haben Gewerk-
schaftsmitglieder viele Vorteile! Während eines 
Warnstreiks sind sie gut abgesichert. Die Gewerk-
schaft berät und unterstützt bei allen rechtlichen Fra-
gen. Und noch viel wichtiger: Als Mitglied zeigt man 
Solidarität mit den anderen streikenden Kolleg*in-
nen. Gemeinsam sorgen die Mitglieder dafür, dass 
die Gewerkschaft erfolgreich verhandeln kann. 

Dürfen Azubis streiken? 

Auszubildende dürfen streiken, denn auch ihre Aus-
bildungsbedingungen sind in unseren Tarifverträgen 
geregelt. An Schultagen müssen sie jedoch am Unter-
richt teilzunehmen. 

Was ist mit außertariflich Beschäftigten? 

Auch Kolleg: innen im Betrieb, die nicht unter den Ta-
rifvertrag fallen, dürfen streiken, denn auch für sie 
gilt das Grundrecht auf Streik. 

Und wie sieht es mit Leihbeschäftigten aus? 

Leihbeschäftigte dürfen nicht als Streikbrecher:in-
nen eingesetzt werden! Ist ein Streik angekündigt, 
sollte das der Leiharbeitsfirma mitgeteilt und nach 
einer Alternativbeschäftigung in einem anderen Be-
trieb gefragt werden. Die Leiharbeitsfirma ist in je-
dem Fall verpflichtet, den Lohn während des Warn-
streiks weiterzuzahlen.  

Kann der Streik Konsequenzen haben? 

Mit der Teilnahme am Streik verstößt man nicht ge-
gen den Arbeitsvertrag. Man darf deswegen weder 
eine Abmahnung noch eine Kündigung bekommen. 
Wenn der Arbeitgeber trotzdem damit droht, bekom-
men die betroffenen IG Metall Mitglieder Unterstüt-
zung von ihrer Gewerkschaft. 

Muss man sich beim Chef zum Streik abmelden? 

Wenn die Gewerkschaft zu einem Warnstreik aufruft, 
müssen für die Dauer des Streiks die üblichen Pflich-
ten aus deinem Arbeitsvertrag nicht erfüllt werden. 
Das heißt auch: Für den Streik muss man sich nicht 
abmelden.  

Ausstempeln oder nicht? 

Grundsätzlich gilt, dass für einen Streik nicht ausge-
stempelt werden muss. Der Arbeitgeber muss die 
Streikenden für die Dauer des Warnstreiks nicht be-
zahlen, d.h. die Zeit muss auch nicht nachgearbeitet 
werden. Wenn die Streikenden trotzdem ausstem-
peln, unbedingt darauf achten, dass nicht sowohl 
Lohn und als auch Arbeitszeit abgezogen werden. 

WIR WOLLEN IN DIESER TARIFRUNDE GEMEINSAM: 
 Einkommen stärken  8 Prozent mehr Geld, mindestens aber 300 Euro für 12 Monate 
 Zukunft gestalten  Angleichung der Vergütung im Osten an den Westen   
 Zukunftsplanung  Fortsetzung und Verbesserung der Altersteilzeit 
 Beschäftigung sichern  Tarifliche Aufzahlung zum Kurzarbeitergeld dauerhaft absichern 



 

 

TARIF BRAUCHT BEWEGUNG UND BEWEGUNG BRAUCHT DICH! 
Die Beitrittserklärung könnt ihr direkt bei eurem Betriebsrat oder der IG Metall Geschäftsstelle abgeben. 


